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Ein Angebot von Prüfungsamt 
und Zentraler Studienberatung

Infoveranstaltung
Prüfungsorganisation
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Prüfungen an der Hochschule

1. Rechtsbasis. Oder: Woher weiß ich, welche 
Prüfungen ich bis wann ablegen muss?

2. Prüfungsanmeldung

3. Nachteilsausgleich

4. Prüfungszeitraum und -termine

5. Rücktritt

6. Zulassung

7. Prüfungsunfähigkeit

8. Notenbekanntgabe

9. Einrichtungen und Angebote
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• Alle wichtigen Termine und Fristen der Abteilung 
Studierende werden im Terminkalender in der 
Community angezeigt

• Zusätzlich ist der Gesamt-Terminplan für das Semester 
als Übersicht und Kalender abrufbar unter 
www.fh-rosenheim.de/bekanntmachungen.html

Termine und Fristen
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1. Rechtsbasis

Bayerisches Hochschulgesetz BayHSchG; Art. 61

Rahmenprüfungsordnung in Bayern –RaPO-

Jeweils gültige Studien- und Prüfungsordnung -SPO-

Allgemeine Prüfungsordnung -APO-

Alle Normen unter www.fh-rosenheim.de/studienregelungen.html

Rahmen für bay. Prüfungsordnungen

hochschulweite Grundlagen

studiengangspezifische Regelungen

Allg. Grundlagen für bay. FHs

Grundsatz: Gleichbehandlungsprinzip
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Was?
s. Studien- und Prüfungsordnung + Studienplan:
• Pflichtmodule (schriftliche Prüfungen, Prüfungsstudienarbeiten)
• evtl. Wahlpflichtmodule:
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer (AWPF)
Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer (FWPF) – evtl. Zugangsvoraussetzungen

Freiwillig:
• Wahlfächer

Bis wann?
• am Besten gemäß Studienplan, Detailinfos s. Prüfungsankündigung / schwarze Bretter

zu beachtende Fristen
• Frist für die Ablegung der Grundlagen - Orientierungsprüfungen (GOP)
• Eintrittskriterien für das Weiterstudium (Mindest-Credit-Zahl)
• Wiederholungsfristen bei mit „nicht bestanden“ bewerteten Prüfungen
• Maximalstudiendauer

Welche Prüfungen muss ich bis wann ablegen?
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Wozu muss ich mich anmelden?
Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die ich dieses Semester
ablegen will, auch Prüfungs-Studienarbeiten

Warum?
Teilnehmerzahlen sind für die Prüfungsorganisation
erforderlich
Ohne frist- und formgerechte Anmeldung ist keine
Prüfungsteilnahme möglich

Wann?
Prüfungsanmeldezeitraum 28.10.2011 bis 08.11.2011
sonst nachträgliche Anmeldegebühr von 10,- Euro 

Wie?
Anmeldung per Internet: Online-Service-Center – OSC –

2. Anmeldung zur Prüfung
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AWPFs
Keine gesonderte Prüfungsanmeldung erforderlich, erfolgt durch Belegung

Wiederholungsprüfungen
Nicht bestandene Prüfungen sind automatisch zum nächsten Semester pflichtangemeldet
Achtung: Diese Wiederholungsfrist läuft weiter, auch bei Beurlaubung, Auslands- oder
Praxissemester oder Exmatrikulation. Deshalb beim Vorliegen nicht zu vertretender
Gründe rechtzeitig Antrag auf Fristverlängerung bei der Prüfungskommission stellen

vhb-Kurse
Online beim Kurs
Wichtig: Soll der Kurs fürs Studium angerechnet werden, muss er vorab per Formblatt
beim Prüfungsamt angemeldet werden

Prüfungen während Mutterschutz und Elternzeit
trotz entsprechender Beurlaubung können Prüfungen ohne Fristendruck abgelegt werden

Sonderfälle der Prüfungsanmeldung
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Was ist das?
z.B. Prüfungszeitverlängerung bei Schreibbehinderung
oder Änderung der Prüfungsart

Wie?
formloser schriftlicher Antrag beim Prüfungsamt mit Attest 

Wann? 
mit der Prüfungsanmeldung, d.h. bis Di., 8.11.2011

Entscheidung und Bescheid
Der Prüfungsausschuss entscheidet darüber zeitnah.

3. Nachteilsausgleich
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• Prüfungszeitraum: Do., 26.01.2011, bis Mi., 08.02.2012
= vom Prüfungsamt geplante Prüfungen 

• nicht vom Prüfungsamt geplante Prüfungen finden im 
Vorfeld statt

• Die Prüfungsankündigung zeigt auf, welche Prüfungen 
vor bzw. in der Prüfungszeit stattfinden

• Prüfungstermine und Räume werden ab 22.12.2011 im 
Online-Service-Center bekannt gegeben

4. Prüfungszeitraum und -termine
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• Ohne besonderen Grund: nur online im Zeitraum 
23.12.2011 bis 09.01.2012

• Ausnahme I:
Prüfungen, die nicht in der Prüfungszeit stattfinden:
bis 3 Tage vor dem Prüfungstermin beim Prüfungsamt

• Ausnahme II:
Prüfungsstudienarbeiten: Rücktritt ist nur mit 
schriftlichem Antrag nur aus vom Studierenden nicht zu 
vertretenden Gründen möglich (z.B. Krankheit)

• Liegt nach erfolgreicher Prüfungsanmeldung kein 
gültiger Rücktritt vor, wird die Prüfung bei Fernbleiben 
als nicht angetreten = nicht bestanden = 5.0 bewertet 
und es erfolgt die automatische Pflichtanmeldung zur 
Wiederholungsprüfung im darauffolgenden Semester

5. Rücktritt Prüfungsanmeldung
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• Für manche Prüfungen müssen bestimmte 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein (z.B. Testat) 
s. SPO / Prüfungsankündigung

• Leistungsnachweise , die Zulassungsvoraussetzung 
für eine Prüfung sind, bis Mi., 13.01.2012 beim 
Prüfungsamt abgeben

• Bekanntmachung der Zulassung im Online-Service-
Center am Di., 17.01.2012 (ab 17.00 Uhr)

• Ggf. formloser schriftlicher Widerspruch gegen die 
Nichtzulassung + Begründung bis Do., 19.01.2012 
beim Prüfungsamt

• Liegt keine gültige Zulassung vor, gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt

6. Zur Prüfung zugelassen?
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• Mit Prüfungsantritt greift Risiko des Nichtbestehens

• Vor der Prüfung bitte ggf. Prüfungsfähigkeit mit Arzt 
abklären. Sofern die Prüfung unverschuldet nicht 
wahrgenommen werden kann, ist ein Rücktritt von 
der Prüfungsanmeldung mit Hochschulformular
möglich

• Prüfungsunfähigkeit tritt während der Prüfung ein: 
- Anzeige + Abgabe der Prüfungsaufgaben und

Prüfungspapier bei der Prüfungsaufsicht 
- Sofort das Prüfungsamt, Raum B1.35, aufsuchen 
- Ärztliche Untersuchung am gleichen Tag; der Arzt 

muss für das Attest das Formular der Hochschule  
verwenden 

- formloser schriftlicher Antrag auf Annulierung +
vom Arzt ergänztes Hochschulformular innerhalb
von 3 Tagen beim Prüfungsamt abgeben

7. Prüfungsunfähigkeit
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• Di., 14.02.2012 über das Online-Service-Center

• Über nicht bestandene Wiederholungsprüfungen (also 
entstandene Drittversuche) und Fristversäumnisse 
erhalten Sie vom Prüfungsamt einen schriftlichen 
Bescheid

• Wiederholungsprüfungen (max. 4 Drittversuche) 
zulässig) müssen im nächsten Semester wiederholt 
werden

• Höchststudiendauer: 9 Semester (Bachelor) bzw. 5 
Semester (Masterstudium), danach Bewertung aller 
noch ausstehenden Prüfungsleistungen mit 5.0, 
dadurch Pflichtanmeldung zum Zweitversuch

8. Notenbekanntgabe
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Ggf. Widerspruch gegen die Prüfungsentscheidung
Zur Fristenwahrung innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der 
Prüfungsentscheidung (Notenbekanntgabe) schriftlich an das Prüfungsamt 
Wichtig: genaue Begründung der Rechtsverletzung, ggf. kann diese nach der 
Prüfungseinsicht nachgereicht werden

Prüfungseinsicht 
In den ersten beiden Semesterwochen 
beim jeweiligen Prüfer 
nach vorheriger Terminvereinbarung
� Hat viel gefehlt? Wo hat es gehakt? Woran sollte ich gezielt arbeiten / üben?

Ggf. Antrag auf Verlängerung der Frist zur Ablegung  einer Prüfung
Formloser schriftlicher Antrag mit Begründung an die Prüfungskommission, Einreichung 
beim Prüfungsamt unverzüglich mit Bekanntwerden der Gründe; spätestens (z.B. im 
Krankheitsfall) vor Ablegung der Prüfung

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung
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Prüfungsamt 
Erstanlaufstelle, rechtsverbindliche Auskünfte und
prüfungsrechtliche Beratung, administrative Umsetzung

Prüfungsausschuss
Grundsatzentscheidungen, Widersprüche,
Nachteilsausgleich

Prüfungskommissionen der einzelnen Studiengänge
Anrechnungsfragen, Fristverlängerungen, Feststellung
der Prüfungsergebnisse

Fachstudienberatung
studiengangsspezifische Beratung

Ihr Studiengang
Tutorien

9. Einrichtungen und Angebote 
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StuPa / Fachschaften
alte Prüfungen zum Üben

Fakultät ANG 
AWPF Lernen lernen

Zentrale Studienberatung
allgemeine studienbezogene Information und Beratung 

Studentenwerk: Allgemeine und soziale Beratung
Beratung z.B. zu Fragen der Studienorganisation

Schüler- und Studentenzentrum 
Prüfungscoaching
Beratung und Coachings

9. Einrichtungen und Angebote
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